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An die Notarinnen und Notare des Kantons Basel-Stadt       Basel, 4. Januar 2024 

 

 
 

 

I. Einleitung 
 

Der vorliegende Newsletter befasst sich hauptsächlich mit der Begründung von Stock-

werkeigentum und der im Grundbuch zu führenden AHVN13 sowie UID. 

 
 

2. Begründung Stockwerkeigentum 
 

2.1  Verlegung von BVG-Anmerkungen, Vormerkungen, Dienstbarkeiten 
und Grundlasten möglich (Praxisanpassung) 

Wir nehmen eine alte Praxis wieder auf. In den letzten Jahren konnten – anders als bei 

Grundpfandrechten - die Anmerkungen, Vormerkungen und Dienstbarkeiten nicht ver-

legt werden (nötig waren jeweils Löschung und Neuerrichtung). Diese unterschiedliche 

Handhabung wird aufgehoben und die Praxis wird angepasst. Bei der Begründung von 

Stockwerkeigentum können die auf dem Stammgrundstück eingetragenen (BVG)-An-

merkungen, Vormerkungen und Dienstbarkeiten entweder auf dem Stammgrundstück 

belassen werden oder sie können in der Begründungsurkunde auf sämtliche Stockwer-

keigentumsparzellen verlegt und auf dem Stammgrundstück gelöscht werden. Analog 

zur Verlegung von Pfandrechten ist eine Zustimmungserklärung der Berechtigten im Ori-

ginal (einfache Schriftlichkeit) beizubringen.  

 

Wird in der Begründungsurkunde die Verlegung auf bloss einzelne Stockwerkeinheiten 

(= Verminderung) und die Löschung auf dem Stammgrundstück beantragt, bedarf dies 

ebenfalls der schriftlichen Zustimmung der Berechtigten, die dem Grundbuchamt im Ori-

ginal einzureichen ist. 

2.2 Übereinstimmung von Sonderrechtsbeschrieb, Plan und Reglement 

Das Grundbuch achtet darauf, dass die Grundbuchbelege im Zeitpunkt der Stockwerk-

begründung (Begründungsakt, Reglement, Pläne inkl. Bezeichnungen auf Plänen) in-

haltlich übereinstimmen und beanstandet bei Widersprüchen. Wir wissen, dass es Ab-

weichungen zwischen den Aufteilungsplänen und der Realität geben kann. Im Zeitpunkt 
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der Begründung von Stockwerkeigentum sollen die eingereichten Dokumente jedoch zu-

sammenpassen. Werden bei späteren Belegbestellungen Widersprüche zwischen den 

verschiedenen Dokumenten im Begründungszeitpunkt offengelegt, wirft dies Fragen auf, 

die die Grundbuchbelege nicht beantworten können. 

 

So wird bspw. die mangelnde Übereinstimmung von Farbe und/oder Bezeichnung des 

Sonderrechtes in der Urkunde und auf dem Plan beanstandet, da diese wichtige Identi-

fikationsmerkmale der StWEP bilden und Verwechslungsgefahr besteht. 

 

Können kleine Widersprüche, wie «Räume» statt «Raum» im UG im Einzelfall klarer-

weise ausgeräumt werden, ergänzen wir ohne Beanstandung mit Bleistift im Beleg. 

2.3 Treppen innerhalb Sonderrecht (interne Treppen) 

Eine interne Treppe ist eine Treppe innerhalb des Sonderrechts hinter der Zugangstüre 

zur StWEP (hinter der Wohnungstüre). Es ist nicht notwendig, interne Treppen in den 

Sonderrechtsbeschrieb aufzunehmen, doch es kann hilfreich sein.  

 
Die Beschreibung kann Schwierigkeiten bereiten, wenn das Sonderrecht sich über meh-

rere Ebenen erstreckt, die eigentlichen Räume sich aber auf einer Ebene befinden. Wird 

das gemeinschaftliche Treppenhaus im letzten Abschnitt vor dem Sonderrecht durch ei-

nen Zugang/eine Türe bspw. im 3. OG abgetrennt und der Wohnung im 4. OG im Son-

derrecht zugeschlagen, wird im Sonderrechtsbeschrieb am einfachsten auf diese Treppe 

hingewiesen mit der Formulierung «Räume im 4. OG [oder 3-Zimmer-Whg im 4. OG] mit 

Treppe ab 3. OG». Dabei geht es nicht um die Treppe als bauliches Element, als viel-

mehr um die Lage des Sonderrechts, die unvollständig beschrieben ist, wenn nicht beide 

Ebenen genannt sind. Das Sonderrecht beginnt im 3. OG, auch wenn sich die Zimmer 

alle im 4. OG befinden. Es muss nicht die Formulierung «mit Treppe ab» verwendet 

werden solange klar wird, dass das Sonderrecht sich über beide Stockwerke erstreckt. 

Das Grundbuch verwendet jedoch immer diese Bezeichnung. 

2.4 Balkone und Terrassen  

Ein Balkon kann Gegenstand von Sonderrecht bilden. Er ist jedoch von einer Terrasse 

zu unterscheiden und im Einzelfall kann die Unterscheidung Schwierigkeiten bereiten.  

 

Um nachträgliche Anpassungen zu vermeiden, empfehlen wir aus Sicht Grundbuch in 

Zweifelsfällen die Zuweisung von Aussenräumen von Wohnungen in Sondernutzung. 

Steht der Aussenraum einer Wohnung in Sondernutzung, kann er beliebig bezeichnet 

werden.  

 

Die Basler Praxis fasst die Zulässigkeit von Balkonen im Sonderrecht weit, weiter als die 

Empfehlung von swisstopo vom 5. Mai 2020 über «Digitale Dokumentation Stockwerkei-
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gentum -  Aufteilungsplan», wonach Balkone und Terrassen, Gartensitzplätze und Ein-

stellplätze ausschliesslich als Sondernutzungsrecht zugewiesen werden dürfen. Die In-

nenbereiche von Veranden/Loggien/Balkonen lesen wir nach Basler Praxis als räumlich 

abgeschlossen, weil sich die Abgrenzung fingieren lässt (so ausdrücklich Berner Praxis 

im Handbuch für den Verkehr mit den Grundbuchämtern und die Grundbuchführung) 

oder der räumliche Abschluss mit geringen Mitteln erstellt werden kann resp. könnte. 

 

Soll der Aussenraum einer StWEP zu Sonderrecht ausgeschieden werden, darf er nicht 

als Terrasse bezeichnet werden. Obwohl umgangssprachlich häufig kein Unterschied 

gemacht wird, muss das Grundbuch mangels Sonderrechtsfähigkeit von Terrassen an 

dieser Unterscheidung festhalten. 

 

Terrassen befinden sich auf dem Boden oder auf dem Dach (zwingend gemeinschaftli-

che Teile). Aus der Bezeichnung Dachterrasse darf nicht der Schluss gezogen werden, 

es gebe auch Terrassen in «mittleren» Stockwerken. Sind Terrassen nicht auf dem Bo-

den, besitzen sie Dachfunktion. Unter der Terrasse befindet sich im Stockwerk darunter 

ein abgeschlossener Raum. 

 

Ein Balkon (ebenso wie Veranda oder Loggia) ist nach Basler Praxis grundsätzlich son-

derrechtsfähig. Ein Balkon hat häufig einen «Deckel». Liegen mehrere Balkone überei-

nander und der obere ist jeweils der «Deckel» des unteren, hat der oberste manchmal 

keinen «Deckel». Er kann gemäss weit gefasster Basler Praxis trotzdem als Balkon be-

zeichnet werden und im Sonderrecht stehen. 

 

Soll der Aussenraum der Wohnung im Sonderrecht stehen, muss er als Balkon/Log-

gia/Veranda bezeichnet werden. Eine «Terrasse gedeckt» kann nicht Sonderrecht bil-

den. 

2.5 Nach WRFG bewilligungsfreie Begründung von Stockwerkeigentum  

Liegt eine Verfügung der Wohnschutzkommission vor, welche die geplante Begründung 

von Stockwerkeigentum als bewilligungsfrei erklärt, ist die Verfügung im Original oder in 

beglaubigter Kopie mit Bestätigung der Vollstreckbarkeit dem Geschäft beizulegen. 

 

Soll mit einem Neubau Stockwerkeigentum an einem Grundstück begründet werden 

(ohne anderes Gebäude auf dem Grundstück), ist dies bewilligungsfrei möglich (§ 8 Abs. 

5 WRFG). In die Urkunde sind die tatsächlichen Verhältnisse aufzunehmen (Parzelle 

unbebaut/vorbestehendes Gebäude ist oder wird abgebrochen), Belege wie Baubewilli-

gungen sind unterstützend. Kann das Grundbuch die Angaben mit Hilfe des kantonalen 

Gebäuderegisters verifizieren, nimmt es einen klaren Fall an und trägt direkt ein ohne 

Verweis an die Wohnschutzkommission.  
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3. AHVN13 und UID im Grundbuch 
 

3.1 AHVN13 im Grundbuch  

Seit dem 1. Januar 2023 ist das Grundbuch gestützt auf Art. 949b ZGB verpflichtet, zur Iden-

tifikation von Personen systematisch die 13-stellige AHV-Nummer zu verwenden und in ei-

nem neuen Personenidentifikationsregister zu führen (Art. 23a-e GBV). Die alten AHV-Num-

mern aus der Zeit vor 2008 können dafür nicht verwendet werden. Alle AHVN13 beginnen 

mit 756. Die AHVN13 erscheint nicht auf Schuldbriefen oder Grundbuchauszügen. 

 

Den Anmeldungsbelegen sind gemäss Art. 51 Abs. 1 lit. a GBV eine Kopie des Passes oder 

der Identitätskarte sowie  

- eine Kopie des AHV-Ausweises oder 

- eine Kopie der Krankenversicherungskarte oder 

- eine schriftliche Erklärung 

einzureichen. Fehlt die AHVN13, müssen wir dies beanstanden. 

3.2 Formular für schriftliche Erklärung der AHVN13 auf www.gva.bs.ch 

Verfügt eine Partei über eine AHVN13 und kennt diese, kann oder möchte jedoch keine 

Kopie des AHV-Ausweises oder der Krankenversicherungskarte einreichen, kann sie al-

ternativ eine schriftliche Erklärung abgeben. 

 

Sie finden ein Formular (Erklärung AHV-Nummer) auf https://www.gva.bs.ch/grund-

buch/dienstleistungen/merkblaetter.html. 

3.3 Partei kennt ihre AHVN13 nicht oder hat keine AHVN13 

Auch Personen, die seit vielen Jahren im Ausland leben, haben in der Regel eine 

AHVN13, wenn sie die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzen oder je in der Schweiz 

gelebt oder gearbeitet haben. Die kantonalen Ausgleichskassen erteilen telefonisch Aus-

kunft, auch an Drittpersonen. Bitte fragen Sie zur Sicherheit vor Anmeldung eines Ge-

schäfts nach. 

 

Hat eine Partei tatsächlich keine AHVN13, erhält sie eine mit Eintragung im Grundbuch. 

Neue Nummern vergibt die Zentrale Ausgleichsstelle des Bundes (ZAS). Das Grund-

buch übernimmt die Anfrage bei der ZAS von Amtes wegen. 

https://www.gva.bs.ch/grundbuch/dienstleistungen/merkblaetter.html
https://www.gva.bs.ch/grundbuch/dienstleistungen/merkblaetter.html
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3.4 Bei welchen Geschäften ist die AHVN13 einzureichen? 

Nach Art. 51 GBV ist von jeder Person, welche Rechte erwirbt oder über Rechte ver-
fügt, die AHVN13 einzureichen. 

Nachfolgend einige häufig vorkommenden Grundbuchgeschäfte, bei denen die 
AHVN13 einzureichen ist (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 

- Kauf, Tausch, Schenkung 

- Erbgang und Erbteilung 

- Errichtung/Änderung von Dienstbarkeiten 

- Pfanderrichtungen/Pfandrechtsmutationen 

- Einräumung von Vorkaufsrechten etc. 

- Gläubigeränderungen (natürliche Personen als ursprüngliche/neue Gläubiger) 

- Begründung, Änderung und Auflösung von Gesamthand 

- Begründung von Stockwerkeigentum 

3.5 UID im Grundbuch 

Nach Art. 51 Abs. 1 lit. b GBV ist für verfügende resp. erwerbende juristische Personen 

sowie Kollektiv- und Kommanditgesellschaften neben der Firma oder dem Namen, dem 

Sitz, der Rechtsform auch die Unternehmens-Identifikationsnummer (UID) anzugeben. 

Fehlt die UID, müssen wir dies beanstanden. 
 

 

4. Varia 

4.1 Anmerkung «Auflagen gem. BewG» 

Verfügt die Bewilligungsbehörde, dass Anmerkungen gemäss Bundesgesetz über den 

Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG, SR 211.412.41) im 

Grundbuch anzumerken sind, sind diese Anmerkungen auf der Grundbuchanmeldung 

als Anträge aufzuführen. 

4.2 Was macht eigentlich … das Grundbuchamt? 

Aus dem Newsletter des BVD vom Juni 2023, von Petra Muttenzer. 
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